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Aufgrund der 88 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 2 Nr. 2 des Ge-
setzes Uber das Friedhofs- und Leichenwesen (Bestattungsgesetz) vom 21.07.1970 (GBI.
S. 395, 458) i. d. F. des Gesetzes vom 25.07.1972 (GBI. S. 400) i. V. m. 88 4 und 11 der
Gemeindeordnung fur Baden-Wirttemberg i. d. F. vom 22.12.1975 (GBI.1976 S. 1), zu-
letzt gedndert durch Gesetz vom 13.06.1978 (GBI. S. 302), hat der Gemeinderat am
24.07.1979 folgende Satzung beschlossen:

I. Allgemeine Vorschriften

g1

Geltungsbereich
(1) Die Friedhofssatzung gilt fur die nachstehenden Friedhofe der Stadt Pforzheim:
a) Hauptfriedhof
b) Friedhof Brotzingen
c) Friedhof Dillweil3enstein
d) Friedhof Bichenbronn
e) Friedhof Eutingen
f) Friedhof Hohenwart
g) Friedhof Huchenfeld
h) Friedhof Wirm
(2) Fur den israelitischen Friedhof, der als Eigentum der israelischen Gemeinde innerhalb
des Hauptfriedhofes liegt, gilt diese Satzung nur insoweit, als die Friedhofseinrichtungen
der Stadt benutzt werden oder im Rahmen des Benutzungszwangs benutzt werden mis-
sen.

§2
Friedhofszweck

(1) Die Friedhofe sind 6ffentliche Einrichtungen der Stadt Pforzheim.
(2) Die Friedhotfe dienen der Bestattung verstorbener Einwohner der Stadt Pforzheim so-
wie der in der Stadt Pforzheim verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne
Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz.
(3) Auf den Friedhofen durfen auch Ortsfremde bestattet werden, denen ein Wahlgrab
nach 8 17 zur Verfligung steht.
(4) Fruhere Einwohner kénnen in den Friedhdfen bestattet werden, wenn sie
a) aus besonderen Grinden, z. B. nach dem Tode lhres Ehegatten, bei auswartigen Ange-

hoérigen wohnten und nicht l&anger als 10 Jahre von Pforzheim abwesend waren,
b) ihren Wohnsitz in Pforzheim wegen ihrer Unterbringung in einem auswartigen Alters-

heim oder einer &hnlichen Einrichtung aufgegeben hatten.
(5) Im Ubrigen kann die Bestattung von Ortsfremden, die nicht zu dem in Abs. 3 und 4
genannten Personenkreis gehoéren, in begrindeten Ausnahmefallen zugelassen werden.
(6) Soweit nichts anders bestimmt ist, gelten die Vorschriften tiber die Bestattung auch fur
die Beisetzung von Aschen.

83
Bestattungsort
Verstorbene Pforzheimer Einwohner werden in der Regel in dem Friedhof ihres letzten
Wohnbezirks bestattet. In begrindeten Ausnahmefallen kann die Bestattung auch in ei-
nem anderen Friedhof zugelassen werden.
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I1. Ordnungsvorschriften

8§84

Offnungszeiten
(1) Die Friedhofe sind in der Regel ab 7.00 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit gedffnet.
Die jeweils geltenden Offnungszeiten werden an den Haupteingédngen bekannt gegeben.
AuRerhalb der Offnungszeiten durfen die Friedhofe nicht betreten werden. Die SchlieRung
des Hauptfriedhofs wird eine Viertelstunde vorher durch Glockenzeichen angekiindigt.
(2) Das Friedhofsamt kann das Betreten eines Friedhofs oder einzelner Friedhofsteile aus
besonderem Anlass untersagen.

85
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Wirde des Ortes entsprechend zu verhalten. Den

Anordnungen des Friedhofsaufsichtspersonals ist Folge zu leisten.

(2) Auf den Friedhofen ist insbesondere nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; ausgenommen sind Dienstfahrzeuge
und Fahrzeuge der zugelassenen Gewerbetreibenden sowie Rollstiihle von Gehbehin-
derten;

b) Waren aller Art, insbesondere Kranze und Blumen sowie gewerbliche Dienste anzubie-
ten;

¢) wahrend einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nahe Arbeiten auszufuhren;

d) gewerbsmalRig zu fotografieren oder Druckschriften zu verteilen;

e) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde;

f) den Friedhof, seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschadigen
sowie Rasenflachen oder Grabstéatten unberechtigterweise zu betreten oder Einfriedun-
gen zu Ubersteigen.

Ausnahmen kdnnen zugelassen werden, soweit sie mit der Wirde des Friedhofs zu verein-

baren sind.

(3) Das Aufstellen privateigener Banke oder sonstiger Sitzgelegenheiten ist nur mit Zu-

stimmung des Friedhofsamtes gestattet.

(4) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhéngende Veran-

staltungen bedurfen der Zustimmung des Friedhofsverwaltung bzw. der zustandigen Orts-

verwaltung. Die Veranstaltungen sind spatestens drei Werktage vorher anzumelden.

Kranzniederlegungen in diesem Zusammenhang oder sonstige Beitrage sind nur mit aus-

dricklicher Erlaubnis durch den Veranstalter gestattet.

(5) Fundsachen sind unverziglich beim Friedhofsamt bzw. bei der zustdndigen Ortsver-

waltung abzuliefern.

(6) Abraum und Abfalle sind an den dafur bestimmten Stellen abzulagern. Sie sind nach

kompostierbarem und nichtkompostierbarem Material getrennt zu lagern.

86

Gewerbliche Betatigung
(1) Bildhauer, Steinmetze und Gartner sowie sonstige Gewerbetreibende bedirfen fur eine
gewerbliche Tatigkeit auf den Friedhdfen der vorherigen Zulassung durch das Friedhofs-
amt.
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fachlicher, betrieblicher und
personlicher Hinsicht zuverlassig sind und die an sie zu stellenden Anforderungen erfillen
(Eignungsnachweise).
(3) Gewerblichen Grabmalherstellern, die nicht zugelassen sind, kann das Friedhofsamt in
Einzelfallen die Aufstellung und Unterhaltung von Grabmalen gestatten. Architekten und
freischaffende Kinstler, die nur die Grabmalentwirfe herstellen, haben sich bei der Aus-
fuhrung der Arbeiten der auf dem Friedhof zugelassenen Handwerker zu bedienen. Gart-
ner erhalten die Zulassung nur, wenn sie die Bepflanzung und Pflege von Grabstatten be-
sorgen.
(4) Die Zulassung als Gewerbetreibender erfolgt durch Ausstellung einer Berechtigungs-
karte. Der Ausweis ist dem kontrollierenden Aufsichtspersonal auf Verlangen vorzuzeigen.
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(5) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhoéfen dirfen nicht vor 7.00 Uhr beginnen und sind
15 Minuten vor dem SchlieRen des Friedhofs, samstags spatestens um 12.00 Uhr, zu be-
enden. Vor Feiertagen kbnnen Ausnahmen zugelassen werden.

(6) Abraum und Abfalle miussen abgefahren und durfen nicht in die fur die Friedhofsbesu-
cher aufgestellten Abfallkérbe geworfen werden. Arbeitsgeréate durfen nicht an oder in den
Wasserentnahmestellen (Brunnen) gereinigt werden. (7) Die befestigten Friedhofswege
durfen nur mit den nach 8 5 Abs.2 Buchstabe a) zugelassenen Fahrzeugen befahren wer-
den. Die Fahrtgeschwindigkeit darf 20 km/h nicht Ubersteigen.

(8) Die Gewerbetreibenden haften fur Schéaden, die im Zusammenhang mit ihrer Tatigkeit
auf dem Friedhof verursacht werden.

(9) Gewerbetreibenden, die trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung weiterhin gegen die
Vorschriften der Abs. 5 bis 7 verstol3en oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2
ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, kann das Friedhofsamt die Zulassung auf
Zeit oder auf Dauer entziehen.

(10) Das Verfahren nach Abs. 1 kann Uber einen Einheitlichen Ansprechpartner im Sinne
des Gesetzes Uber Einheitliche Ansprechpartner fir das Land Baden-Wurttemberg abgewi-
ckelt werden; 8§ 42a und 88 71a bis 71e des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in der
jeweils geltenden Fassung finden Anwendung.

111. Bestattungsvorschriften

87

Allgemeines
(1) Bestattungen sind unverziglich nach Eintritt des Todes beim Friedhofsamt oder bei der
ortlich zustandigen Ortsverwaltung anzumelden.
Soll die Bestattung in einem bereits vorhandenen Wahlgrab erfolgen, ist das Nutzungs-
recht an dieser Grabstatte nachzuweisen.
(2) Das Friedhofsamt bzw. die zusténdige Ortsverwaltung setzt den Zeitpunkt der Bestat-
tung fest, wobei die Wiinsche der Hinterbliebenen nach Mdglichkeit bertcksichtigt werden.
An Sonn- und Feiertagen und an Samstagen werden keine Bestattungen vorgenommen.
In den Stadtteilfriedh6éfen konnen mit Zustimmung des Friedhofsamtes Ausnahmen zuge-
lassen werden.
(3) Aufbahrungen, Bestattungen, Aschenbeisetzungen sowie Exhumierungen oder Umbet-
tungen sind auf den Friedhdfen ausschliefZlich vom Friedhofspersonal vorzubereiten und
durchzufuhren. Im Einzelfall kbnnen mit Zustimmung des Friedhofsamtes Ausnahmen zu-
gelassen werden.

88
Uberfuhrung in die Leichenhalle
Fur die offentlichen Leichenhallen besteht im Rahmen des 8§ 27 des Bestattungsgesetzes
Benutzungszwang.

§9

Trauerfeiern
(1) Vor der Bestattung oder Einascherung findet auf Wunsch der Hinterbliebenen am ge-
schlossenen Sarg eine Trauerfeier statt.
(2) Erfolgt die Bestattung im Rahmen einer religiésen Feier, so durfen in der Regel vor Be-
endigung der kirchlichen Handlungen weder weltliche Nachrufe erfolgen noch Krénze nie-
dergelegt werden.
(3) Eine besondere, vom herkdmmlichen Brauch abweichende Gestaltung einer Trauerfeier
bedarf der vorherigen Zustimmung des Friedhofsamtes bzw. der zustédndigen Ortsverwal-
tung.
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§ 10

Sarge
(1) Die Sarge (8 39 des Bestattungsgesetzes Baden-Wirttemberg, 8 19 und 25 der Be-
stattungsverordnung Baden-Wurttemberg) missen fest gefligt und so abgedichtet sein,
dass das Durchsickern von Flussigkeiten ausgeschlossen ist.
(2) Fur Erdbestattungen dirfen die Sarge hochstens 205 cm lang, 72 cm hoch und das
MittelmalR 65 cm breit sein. Sind in besonderen Fallen groRere Sarge erforderlich, ist vor-
her die Zustimmung des Friedhofsamtes einzuholen. Sarge aus Hartholz sowie Metallsarge
oder Sarge mit Metalleinsatzen, mit denen eine Leiche zum Bestattungsort uberfuhrt wer-
den musste, durfen nur fur die Bestattung in Wahlgrabstatten verwendet werden.
(3) Fur eine Feuerbestattung darf die SarggroRe folgende H6chstmalie nicht Uberschrei-
ten: Lange 220 cm, Hohe 68 cm und Breite 70 cm.
(4) Sarge missen, Sargausstattung, Totenkleidung sowie sonstige Beigaben sollen bei der
Eindscherung aus Grunden des Umweltschutzes die in der "VDI-Richtlinie 3891 - Emissi-
onsminderung Einascherungsanlagen”, in Punkt 2.1.2 ausformulierten "Anforderungen an
Sarge und Sargausstattung” erfillen.
Der Nachweis ist durch eindeutige Kennzeichnung (z. B. entsprechend VDI-Richtlinie 3891
bzw. Vollholzsarg VDI-Richtlinie 3891) zu erbringen.
Aus dem Nachweis muss des weiteren der verantwortliche Hersteller oder Vertreiber, ge-
gebenenfalls der die Einhaltung der Vorschriften Garantierende oder der Herstellerverband
ablesbar sein.
(5) Die Mitarbeiter des Krematoriums sind verpflichtet, Sarge und Sargausstattungen, de-
nen die Kennzeichnung unter Absatz 4 fehlt, oder die in anderer Weise nicht der VDI-
Richtlinie 3891 entsprechen, von der Eindscherung auszuschlieen und zurickzuweisen.
(6) Bei Erdbestattungen (Abs. 2) sind die Abséatze 4 und 5 sinngemafl anzuwenden.

§11
Ruhezeit

(1) Die Ruhezeit fur Leichen bis zur Wiederbelegung der Grabstatten betragt:
a) fur Erwachsene und Kinder Uber 10 Jahren 25 Jahre
b) fur Kinder unter 10 Jahren 15 Jahre
c) fur Kinder unter 2 Jahren 10 Jahre
(2) Die Ruhezeit fur Aschen betragt:

a) bei Personen uber 2 Jahren 15 Jahre
b) bei Kindern unter 2 Jahren 10 Jahre

(3) Bei der Verwendung von Sargen nach 8§ 10 Abs. 2 Satz 3 sowie bei konservierten Lei-
chen ist eine langere Ruhezeit festzusetzen.

§12

Umbettungen
(1) Umbettungen von Leichen und Aschen bedurfen, unbeschadet sonstiger Vorschriften,
der vorherigen Zustimmung des Friedhofsamtes. Die Zustimmung wird nur bei Vorliegen
eines wichtigen Grundes erteilt. Die Umbettung einer Leiche aus einem Reihengrab in ein
anderes Reihengrab innerhalb der Friedhotfe ist nicht zulassig.
(2) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von unvermeidlichen Schaden, die an be-
nachbarten Grabstatten und Anlagen durch eine Umbettung (Exhumierung) entstehen,
haben die Antragsteller zutragen.
(3) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder ge-
hemmt.

1V. Grabstatten

§13
Allgemeines
(1) Die Grabstéatten bleiben Eigentum der Stadt. Nutzungsrechte an Grabstatten kénnen
nur nach dieser Satzung erworben werden.
(2) Es sind folgende Arten von Grabstéatten zu unterscheiden:



a) Reihengraber und Urnen-Reihengraber,

b) Wahlgraber und Urnen-Wahlgraber,

¢) Urnen-Nischen.

(3) Ein Anspruch auf Erwerb von Nutzungsrechten an einer der Lage nach bestimmten
Grabstatte sowie auf die Unveranderlichkeit der Umgebung einer Grabstéatte besteht nicht.
(4) Grifte und Grabgebaude werden nicht zugelassen.

8§ 14

Reihengraber
(1) Reihengréber sind Grabstatten fur Leichenbestattungen, die in besonderen Grabfeldern
ausgewiesen, in zeitlicher und raumlicher Reihenfolge von jeweils nur einer Leiche belegt
und erst bei Eintritt des Sterbefalles flr die Dauer von 25 Jahren abgegeben werden.
(2) Urnen-Reihengréber sind Grabstatten fur die Beisetzung nur einer Aschenurne. Die
Gréber sind in besonderen Grabfeldern ausgewiesen, werden in zeitlicher und raumlicher
Reihenfolge belegt und fur die Dauer von 15 Jahren abgegeben.
(3) Die Beisetzung einer Asche in einem belegten Reihengrab kann ausnahmsweise dann
erfolgen, wenn die Ruhezeit der Asche (15 Jahre) die Ruhezeit der in diesem Grab bestat-
teten Leiche (25 Jahre) nicht Uberdauert.
(4) Reihengraber kénnen wéhrend und nach Ablauf der Ruhezeiten nicht in Wahlgraber
umgewandelt werden.
(5) Das Abraumen von Reihengrabfeldern wird nach Ablauf der Ruhezeiten der dort Be-
statteten drei Monate vorher 6ffentlich und durch einen Hinweisschild bzw. Anschlag auf
dem betreffenden Grabfeld bekannt gegeben.

§ 15

Wahlgrabstatten
(1) Wahlgréber sind Grabstatten fur Leichenbestattungen und solche fir Aschenbeisetzun-
gen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht ein geraumt und deren Gro3e und Lage im
Benehmen mit dem Bewerber bestimmt wird.
Die EinrAumung eines Nutzungsrechts an Erdbestattungs-Wahlgrabern erfolgt grundsatz-
lich fur die Dauer von 25 Jahren und an Aschen-Wahlgrabern fur die Dauer von 15 Jahren.
(2) Wird in einem Wahlgrab eine Leiche bestattet, deren Ruhezeit Uber das Nutzungsrecht
der Grabstatte hinausgeht, so muss das Nutzungsrecht - bei mehrstelligen Grabstatten fir
die gesamte Grabstatte - zumindest bis zum Ende der Ruhefrist des zuletzt Bestatteten
verlangert werden. Dasselbe gilt bei der Beisetzung einer Asche.
(3) Nach Ablauf des Nutzungsrechts kann dieses auf Antrag neu erworben werden. Mit
dem Neuerwerb entsteht die Verpflichtung, das Wahlgrab beim néchsten Bestattungsfall
nach den inzwischen gelten den Gestaltungsvorschriften anzulegen.
(4) Die Beisetzung einer Asche in ein Erdbestattungs-Wahlgrab kann erfolgen, wenn das
Nutzungsrecht der Grabstatte die Ruhefrist des zuletzt Bestatteten gewahrleistet.

§ 16
Urnen-Nischen
Urnen-Nischen, an denen wie bei Wahlgrabern ein Nutzungsrecht verliehen wird, stehen
im Kolumbarium (Hauptfriedhof) oder in Urnenmauern als Einzel- oder Doppelnischen,
letztere flr zwei und mehr Urnen, zur Verfigung.

8§17

Grabnutzungsrechte
(1) Dem Nutzungsberechtigten steht im Rahmen der Friedhofssatzung das Recht zu, im
Wabhlgrab bestattet zu werden und Angehoérige darin bestatten zu lassen.
Die Bestattung anderer Personen bedarf der Zustimmung des Friedhofsamtes bzw. der zu-
standigen Ortsverwaltung.
(2) Der Nutzungsberechtigte soll fur den Fall seines Ablebens einen Nachfolger im Nut-
zungsrecht bestimmen. Ist ein Nachfolger nicht bestimmt worden, so kénnen die Angeho-
rigen einen Nutzungsberechtigten bestimmen; andernfalls geht das Nutzungsrecht in
nachstehender Reihenfolge auf einen Angehdrigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten
uber:



a) Ehegatte,

b) Kinder,

c) Adoptiv- oder Stiefkinder,

d) Enkel,

e) Eltern bzw. Elternteil.

Innerhalb der Gruppen b) bis d) wird jeweils der Alteste Nutzungsberechtigter. Ein Wech-

sel im Nutzungsrecht sowie die Anderung der Anschrift des Nutzungsberechtigten oder

seines Vertreters ist dem Friedhofsamt mitzuteilen.

(3) Das Grabnutzungsrecht an Wahlgrabstatten erlischt

a) durch Zeitablauf,

b) durch Verzicht,

¢) bei Vernachlassigung der Pflege und Unterhaltung der Grabstatte nach zweimaliger Er-
innerung.

Von dem Erldschen des Nutzungsrechts durch Zeitablauf wird der Nutzungsberechtigte

durch das Friedhofsamt verstandigt. Kann ein Nutzungsberechtigter nicht ermittelt wer-

den, erfolgt ein entsprechender Hinweis auf der Grabstétte und durch 6ffentliche Bekannt-

machung.

V. Gestaltung der Grabstatten

§ 18
Begriffsbestimmung
(1) Grabmal im Sinne dieser Satzung ist jedes auf einer Grabstatte errichtete Denkmal
einschlie3lich der Holz- oder Metallkreuze in einfacher oder kiunstlerischer Ausfihrung.
(2) Grabeinfassungen im Sinne dieser Satzung sind aus Stein oder sonstigem Material ge-
fertigte oder durch Setzen entsprechender Pflanzen hergestellte Begrenzungen von Grab-
statten.

§19
Allgemeine Gestaltungsvorschrift
Grabmale und sonstige Ausstattungen mussen der Wurde des Ortes entsprechen.

8 20
Wahlmoglichkeit
Auf dem Hauptfriedhof und, soweit méglich, auf den Stadtteilfriedhéfen werden Grabfelder
mit und Grabfelder ohne besondere Gestaltungsvorschriften eingerichtet. Sind unter-
schiedliche Grabfelder auf einem Friedhof ausgewiesen, bestimmt der Antragsteller, ob die
Grabstéatte in einem Feld mit oder in einem Feld ohne besondere Gestaltungsvorschriften
liegen soll. Dasselbe gilt fur Reihengraber.

§21
Grabmale auf Feldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften
(1) Uber die Vorschrift des § 19 hinaus mussen in Feldern mit besonderen Gestaltungsvor-
schriften die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen in ihrer Gestaltung, Bearbei-
tung und Anpassung an die Umgebung erhdhten Anforderungen entsprechen.
(2) Fur Grabmale durfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen oder Bronze verwendet
werden. Die Werkstoffe miissen einwandfrei beschaffen, materialgerecht verarbeitet,
wetterbesténdig, bruchsicher und ohne Politur sein.
(3) Hinsichtlich der Gestaltung und der Bearbeitung der Grabmale sind folgende Vorschrif-
ten einzuhalten:
a) Die Grabmale mussen auf sichtbaren Flachen gleichméaRig bearbeitet sein und durfen
keine Sockel haben.
b) Schriftricken und Schriftbossen fur weitere Inschriften kdnnen geschliffen sein.
c) Schriften, Ornamente und Symbole sind auf das Material, aus dem das Grabmal herge-
stellt ist, werksgerecht abzustimmen. Sie mussen gut verteilt und dudrfen nicht auf-
dringlich grof3 sein. Unzulé&ssig ist die Verwendung von Gold und Silber, Kunststoffen,
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Emaille oder sonstigen Ersatzstoffen. Das Anbringen von Lichtbildern ist nicht gestat-

tet.

d) Firmenbezeichnungen durfen nur unauffallig und nicht auf der Vorderseite des Grab-
mals angebracht sein.

(4) Auf Grabstatten fur Leichenbestattungen sind Grabmale bis zu folgenden maximalen

Grofen zulassig: Stehende Steine

a) auf Reihengréabern: 0,60 m Ansichtsflache, 12 cm Mindeststarke;

b) auf 1stelligen Wahlgrabern: 0,70 m Ansichtsflache, 16 cm Mindeststéarke;

c) auf 2stelligen Wahlgrabern: 1,25 m Ansichtsflache, 16 cm Mindeststarke;

d) auf 3- und mehrstelligen Wahlgrabern: pro Grabstelle 0,5 m Ansichtsflache, 20 cm

Mindeststérke.

Die Grabsteinbreite darf 70 % der Gesamtbreite der Grabstéatte nicht Uberschreiten.

Bei mehrteiligen und von der Ublichen Form abweichenden Grabmalen richten sich die Ma-
Re und der Abstand zur Grabgrenze nach der Gesamtflache der Grabstatte. Sie werden
vom Friedhofsamt bestimmt. Grababdeckungen sind nicht gestattet.

Liegende Steine

Bei liegenden Steinen wird die maximale GroRe des Grabmals auf 30 % der Gesamtgrolie
der jeweiligen Grabstatte begrenzt.

(5) Auf Urnengrabstatten sind Grabmale bis zu folgenden GréRRen zuldssig:

a) normalgrol3es Urnengrab:

stehende Steine bis zu 0,50 m Ansichtsflache,

liegende Steine bis zu 0,35 m Ansichtsflache,

Steinbreite maximal 70 % der Grabbreite,

b) groBere Urnengrabstatte:

MafRe im Verhaltnis zur GroRRe der Grabstatte. Sie werden vom Friedhofsamt bestimmt.
Liegende Grabmale dirfen nur flach oder flach geneigt auf die Grabstatte gelegt werden.
(6) Abdeckplatten auf Urnen-Nischen:

a) Als Material der Abdeckplatten fur Urnen-Nischen wird nur Naturstein, jedoch nicht in
den Farben schwarz oder weil3, zugelassen.

b) Polierte oder glanzend bearbeitete Platten sowie Platten ohne jegliche Schrift, Symbole
oder Ornamente werden nicht zugelassen.

Schriften mit aufgesetzten Buchstaben sowie aufgesetzte Symbole oder Ornamente

jeglicher Art dirfen nicht verwendet werden.
¢) Bei Nischen mit Aussparungen durfen die einzulassenden Platten nicht gré3er sein als

die vorgegebene Aussparung. Eine Plattenstédrke von mindestens 7 cm wird vorge-
schrieben.

Bei Nischen ohne Aussparungen dirfen die aufgesetzten Platten die Nischen6ffnung,

nach allen Seiten gleichmé&Rig, hochstens 2 cm Uberdecken. Eine Plattenstarke von

mindestens 4 cm wird vorgeschrieben.
(7) Das Friedhofsamt kann unter Bericksichtigung der Gesamtgestaltung des Friedhofs in
begrindeten Fallen Ausnahmen von den Vorschriften der Abs. 2 bis 6 zulassen.

8§22

Zustimmungserfordernis
(1) Die Aufstellung und jede Veranderung von Grabmalen wie auch das Anbringen von
Abdeckplatten auf Urnen-Nischen bedarf der vorherigen Zustimmung.
(2) Der Antrag ist unter Verwendung des dafir bestimmten Vordrucks vom Grab-
nutzungsberechtigten Uber den Ersteller (Bildhauer) beim Friedhofsamt bzw. bei der ort-
lich zustdndigen Ortsverwaltung einzureichen.
(3) Die Errichtung und jede Verdnderung aller sonstigen Grabausstattungen, insbesondere
Grabeinfassungen entsprechend 8 18 Abs. 2, bedurfen der vorherigen Zustimmung.
(4) Das Friedhofsamt kann die Zustimmung mit einer im Rahmen dieser Satzung zulassi-
gen Bedingung verbinden.

8 23
Aufstellung von Grabmalen
(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen missen standsicher sein. Sie sind nach den
vom Bundesinnungsverband des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhand-
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werks herausgegebenen Richtlinien fur das Fundamentieren und Versetzen von Grab-
denkmalern zu befestigen.

(2) Werden Grabmale, Grabeinfassungen oder sonstige Ausstattungen ohne vorherige
schriftliche Zustimmung oder davon abweichend aufgestellt oder angebracht, werden Auf-
traggeber und Ersteller zur Anderung oder Entfernung aufgefordert. Wird der Aufforderung
innerhalb der festgesetzten Frist nicht Folge geleistet, kann das beanstandete Grabmal
bzw. die Einfassung oder Ausstattung auf Kosten des fir die Grabstatte Verantwortlichen
durch das Friedhofsamt entfernt werden. Nicht zuverlassigen Bildhauern und Steinmetzen
kann nach 8 6 Abs. 9 die Zulassung als Gewerbetreibender entzogen werden.

8§ 24

Verkehrssicherheit
(1) Die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen sind dauernd in verkehrssicherem
Zustand zu halten und entsprechend zu Uberpriufen. Verantwortlich dafir ist bei Reihen-
grabstatten der Verfugungsberechtigte und bei Wahlgrabstéatten der Nutzungsberechtigte.
(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen und sonstigen Grabausstattungen ge-
fahrdet, so sind die Verfigungs- bzw. Nutzungsberechtigten verpflichtet, unverziglich Ab-
hilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann das Friedhofsamt auf Kosten der Verant-
wortlichen SicherungsmalRnahmen (z. B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) tref-
fen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung nicht innerhalb der
jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, so ist das Friedhofsamt berechtigt,
dies auf Kosten der Verantwortlichen zu veranlassen oder das Grabmal oder die sonstige
Grabausstattung zu entfernen. Das Friedhofsamt ist nicht verpflichtet, diese Sachen auf-
zubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln,
so genugt ein sechswochiger Hinweis auf der Grabstatte.
(3) Die Verantwortlichen sind fur jeden Schaden haftbar, der durch nicht verkehrssichere
Grabmale oder sonstige Grabausstattungen verursacht wird.

8§ 25

Entfernen von Grabmalen
(1) Grabmale durfen vor Ablauf
a) der Ruhezeit in Reihengrabern,
b) des Nutzungsrechts in Wahlgrabern
nur mit vorheriger Zustimmung des Friedhofsamtes bzw. der zustédndigen Ortsverwaltung
entfernt werden.
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonsti-
gen Grabausstattungen zu entfernen. Geschieht dies nicht innerhalb von drei Monaten
nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts, so kann sie das Friedhofsamt gegen
Ersatz der Kosten entfernen. Eine Aufbewahrungspflicht besteht nicht.

V1. Herrichten und Pflege der Grabstatten

8§ 26

Allgemeines
(1) Alle Grabstatten mussen im Rahmen der allgemeinen Gestaltungsvorschriften des § 19
gartnerisch angelegt und dauernd gepflegt werden. Die Verpflichtung endet erst mit Ab-
lauf der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechts.
(2) Die Grabfelder werden durch Rasen- oder Plattenwege erschlossen. Die Unterhaltung
und Veranderung der gartnerischen Anlagen aufl3erhalb der Grabstatten obliegt ausschliel3-
lich dem Friedhofsamt.
(3) Wahlgrabstatten sind spatestens sechs Monate nach der Erstbelegung (Leichenbestat-
tung) und Reihengraber spatestens drei Monate nach abgeschlossener Belegung des Fel-
des gartnerisch anzulegen.
(4) Fur die Anlage und Pflege der Grabstatten hat der nach 8 24 Abs. 2 Verantwortliche zu
sorgen.
(5) Verwelkte Blumen, Pflanzen und Kranze sind alsbald von den Grabstatten zu entfernen
und auf den hierflr vorgesehenen Abfallplatzen abzulagern.
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(6) Das Anbringen, Ankleben oder Befestigen von Vasen, Behaltern oder GefaRen und von
Blumenschmuck jeglicher Art an Platten und Wanden, an Urnenmauern und im Kolumbari-
um ist nicht gestattet. Aullerdem ist nicht gestattet, leere Vasen, Blumenschalen und Top-
fe, Giellkannen und sonstiges Gartengerét hinter dem Grabstein aufzubewahren.

(7) Die Grabstatten sind nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts abzuraumen.
8§ 25 Abs. 2 gilt entsprechend.

8§ 27
Grabpflege auf Feldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften
(1) Uber die allgemeinen Vorschriften des § 26 hinaus muss die gartnerische Gestaltung
der Grabstatten in diesen Feldern den erh6hten Anforderungen entsprechen und auf die
Umgebung abgestimmt werden.
(2) Das Grabbeet ist ohne Hugel in der gleichen Hohe wie die umgebenden Wege bzw. das
angrenzende Geldnde herzurichten und flachen méaRig zu bepflanzen. Schrittplatten in
Grabbeeten sind nur in mehrstelligen Grabstatten zugelassen.
(3) Auf den Gréabern sind nur Pflanzen zulassig, die durch ihren Breiten- und H6henwuchs
die Nachbargraber nicht beeintrachtigen. Es ist nicht gestattet:
a) die Grabbeete mit Kies, Sand oder sonstigem Material zu bestreuen;
b) Grabschmuck und Blumengefalle aufzustellen, die nicht der Wirde des Friedhofs ent-
sprechen.

8§ 28

Vernachlassigung der Grabpflege
(1) Wird ein Grab nicht hergerichtet oder gepflegt, fordert das Friedhofsamt die Verant-
wortlichen auf, das Grab innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist
der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so gentgt bei
Reihengrabern ein auf die Dauer von drei Monaten auf dem betreffenden Grab angebrach-
ter Hinweis. Wird die Aufforderung nicht befolgt, so kénnen Reihengraber vom Friedhof-
samt abgeraumt, eingeebnet und mit Gras eingesat werden.
(2) Wird ein Wahlgrab nach zweimaliger schriftlicher Aufforderung nicht angelegt oder ge-
pflegt, so erlischt das Nutzungsrecht ohne Anspruch auf Erstattung der fur die restliche
Nutzungsdauer bezahlten Grabnutzungsgebuhr. Die schriftliche Aufforderung wird durch
eine offentliche Bekanntmachung ersetzt, wenn der Nutzungsberechtigte oder sein
Rechtsnachfolger nicht zu ermitteln ist.

8§29

Grabpflegevertrage
(1) Das Friedhofsamt kann die Pflege von Grabstéatten, bei Reihengrabern fur die Dauer
der Liegezeit und bei Wahlgrabern fir die Dauer des bestehenden Nutzungsrechts, auf An-
trag oder aufgrund einer Verfligung von Todes wegen Ubernehmen.
(2) Die Ubernahme der Grabpflege erfolgt aufgrund eines mit der Stadt Pforzheim abzu-
schlieBenden Schenkungsvertrags. Im Vertrag werden Art, Umfang und Dauer der Pflege-
maflnahmen bestimmt. Die Unterhaltung und eine evtl. notwendig werdende Instandset-
zung des Grabzubehors ist in die Grabpflege mit einbezogen.

V1. Schlussvorschriften

8§ 30
Alte Rechte
Bei Grabstatten, Uber die das Friedhofsamt bei Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung be-
reits verflgt hat, richten sich die Nutzungsrechte und die Gestaltung der Grabstatten nach
den bisherigen Vorschriften.
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§31
Haftung
Die Stadt haftet fir Schaden im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht. Eine Uber die
Verkehrssicherungspflicht hinausgehende Obhuts- und Uberwachungspflicht obliegt ihr
nicht.

§ 32
Gebuhren
Far die Benutzung der von der Stadt Pforzheim verwalteten Friedhofe und ihrer Einrich-
tungen sind die Gebuhren nach der jeweils geltenden Friedhofs- und Bestattungsgebih-
rensatzung zu entrichten.

8§ 33
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Abs. 2 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes handelt, wer

vorsatzlich oder fahrlassig:

a) einen Friedhof entgegen der Vorschrift des § 4 betritt;

b) sich auf einem Friedhof nicht der Wiirde des Ortes entsprechend verhélt oder die Wei-
sungen des Friedhofspersonals nicht befolgt (8 5 Abs. 1, 2 und 3); Totengedenkfeiern
und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhangende Veranstaltungen ohne Zu-
stimmung der Friedhofverwaltung bzw. der zustandigen Ortsverwaltung durchfihrt; im
Rahmen von solchen Veranstaltungen Kranzniederlegungen oder sonstige Beitrdge oh-
ne ausdrickliche Erlaubnis durch den Veranstalter vornimmt (85 Abs. 4);

c) eine gewerbliche Tatigkeit auf einem Friedhof ohne Zulassung austbt (8§ 6 Abs. 1 und
3) oder gegen die Vorschriften des 8 6 Abs. 5, 6 und 7 verstolit;

d) Grabmale und sonstige Grabausstattungen entgegen § 22 Abs. 1 und 3 ohne Zustim-
mung oder von der Zustimmung abweichend errichtet oder verandert;

e) Grabmale und sonstige Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand hélt (8
24 Abs. 1).

8§34
Inkrafttreten

(1) Diese Friedhofssatzung tritt am 15. August 1979 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten aulRer Kraft:

a) Friedhofs- und Bestattungsordnung der Stadt Pforzheim vom 28.05.1957;

b) Satzung Uber das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Biichenbronn vom
11.02.1969;

¢) Friedhofsordnung fur die Gemeinde Eutingen vom 29.05.1940 sowie die Anordnungen
Uber die Gestaltung der Grabstatten auf dem Friedhof in der Gemeinde Eutingen vom
15.01.1941, zuletzt geandert am 19.03.1952;

d) Friedhofsordnung der Gemeinde Hohenwart vom 07.07.1950, zuletzt gedndert am
24.01.1964;

e) Friedhofsordnung der Gemeinde Huchenfeld vom 14.11.1974;

f) Friedhofs- und Bestattungsordnung der Gemeinde Wirm vom 29.01.1962, zuletzt ge-
andert am 24.05.1967.

(3) 8 30 bleibt unberuhrt.



	I. Allgemeine Vorschriften 
	§ 1 Geltungsbereich 
	§ 2 Friedhofszweck 
	§ 3 Bestattungsort 
	 II. Ordnungsvorschriften 
	§ 4 Öffnungszeiten 
	§ 5 Verhalten auf dem Friedhof 
	§ 6 Gewerbliche Betätigung 

	III. Bestattungsvorschriften 
	§ 7 Allgemeines 
	§ 8 Überführung in die Leichenhalle 
	§ 9 Trauerfeiern 
	§ 10 Särge 
	§ 11 Ruhezeit 
	§ 12 Umbettungen 

	IV. Grabstätten 
	§ 13 Allgemeines 
	§ 14 Reihengräber 
	§ 15 Wahlgrabstätten 
	§ 16 Urnen-Nischen 
	§ 17 Grabnutzungsrechte 

	V. Gestaltung der Grabstätten 
	§ 18 Begriffsbestimmung 
	§ 19 Allgemeine Gestaltungsvorschrift 
	§ 20 Wahlmöglichkeit 
	§ 21 Grabmale auf Feldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften 
	§ 22 Zustimmungserfordernis 
	§ 23 Aufstellung von Grabmalen 
	§ 24 Verkehrssicherheit 
	§ 25 Entfernen von Grabmalen 

	VI. Herrichten und Pflege der Grabstätten 
	§ 26 Allgemeines 
	§ 27 Grabpflege auf Feldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften 
	§ 28 Vernachlässigung der Grabpflege 
	§ 29 Grabpflegeverträge 

	VII. Schlussvorschriften 
	§ 30 Alte Rechte 
	§ 31 Haftung 
	§ 32 Gebühren 
	§ 33 Ordnungswidrigkeiten 
	§ 34 Inkrafttreten 



